
 

 
 

 

                                                          

Wir handeln ausschließlich nach den neuesten Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp). Diese beschränken in allen Fällen und 

ausnahmslos die Haftung des Spediteurs. Wir weisen insbesondere auf die Haftungsbeschränkungen in Ziffer 23 und 24 hin. Für Transporte, 
die dem Anwendungsbereich des Montrealer Übereinkommen unterliegen, findet Ziffer 27 ADSp keine Anwendung. Die ADSp stehen auf 

unseren Internetseiten zur Kenntnisnahme zur Verfügung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Essen/Ruhr. 

  

 
 

Vorteile des 
TVS-Plus  

gegenüber dem Haftungsanspruch 
 

 

 

Ereignis 

 

Haftung der 

Verkehrsträger 

 

 

Deckung über TVSplus 

 
Klassische Güterschäden 
(Verlust/Beschädigung) 

während des Transportes 
 

 
Begrenzte, gewichtsabhängige 

Haftung 

 

 
Ersatz bis zur Höhe des 
Versicherungswertes 

 
Schäden beim Beladen oder 

Entladen 

 
Grundsätzlich keine Haftung 
des Verkehrsträgers, es sei 

denn, er wurde hiermit 
 explizit beauftragt 

 

 
Ersatz bis zur Höhe des 
Versicherungswertes 

 
Schäden beim Umschlag im 

Spediteurgewahrsam 

 

 
Begrenzte Haftung  

5,00 Euro/kg 

 
Ersatz bis zur Höhe des 

Versicherungswertes 

 
Schäden aufgrund höherer 

Gewalt (z. B. Blitzschlag oder 
Hagel) 

 
Keine Haftung des 

Verkehrsträgers, kein 
Schadenersatz 

 
Ersatz bis zur Höhe des 
Versicherungswertes 

 
Schäden aufgrund eines 

unabwendbaren Ereignisses 
(z. B. unverschuldeter 
Verkehrsmittelunfall) 

 

 
Keine Haftung des 

Verkehrsträgers, kein 
Schadenersatz 

 
Ersatz bis zur Höhe des 
Versicherungswertes 

 
Vermögensschäden z. B. 

aufgrund verzögerter 
Auslieferung 

 
Begrenzung der Haftung bei 

Lieferfristüberschreitung  
z. B. auf das 3-fache oder  
1-fache des Frachtbetrages 

 
Bei Vorliegen eines 

ersatzpflichtigen 
Vermögensschadens werden bis 
zu EUR 50.000,- je Schadenfall 

bzw. EUR 100.000,- je 
Schadenereignis ersetzt 

 

 
Güterfolgeschäden z. B. 

Produktionsausfall wegen 

Beschädigung einer zu 
liefernden Maschine 

 
Keine Haftung des 
Verkehrsträgers für 

Güterfolgeschäden 

 
Bei Vorliegen eines 
ersatzpflichtigen 

Güterfolgeschadens werden bis 
zu EUR 50.000,- je Schadenfall 

bzw. EUR 100.000,- je 
Schadenereignis ersetzt 
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